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RS OGH 1991/9/26 7Ob590/91
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 26.09.1991

Norm

UbG §19

UbG §20

UbG §21

UbG §22

UbG §23

UbG §24

UbG §25

UbG §26

Rechtssatz

Aus den §§ 19 - 26 UbG ergibt sich lediglich, daß die vorläu6ge Entscheidung nach der Erstanhörung von jenem

Richter, der die Erstanhörung, die endgültige Entscheidung aber von jenem Richter, der die mündliche Verhandlung

durchgeführt hat, zu fällen ist. Eine Anordnung, daß der Richter, der die Erstanhörung durchgeführt, auch die

mündliche Verhandlung durchzuführen und danach endgültig darüber zu entscheiden hat, enthält das Gesetz nicht.
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